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Resolution der Generalversammlung 

[auf Grund des Berichts des Sechsten Ausschusses (A/59/505)] 

  59/35. Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige 
Handlungen 

 Die Generalversammlung, 

 unter Hinweis auf ihre Resolution 56/83 vom 12. Dezember 2001, deren Anlage den 
Wortlaut der Artikel über die Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige 
Handlungen enthält, 

 betonend, wie wichtig auch weiterhin die Kodifizierung und fortschreitende Entwick-
lung des Völkerrechts ist, wie in Artikel 13 Absatz 1 a) der Charta der Vereinten Nationen 
vorgesehen, 

 feststellend, dass die Frage der Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige 
Handlungen für die Beziehungen zwischen den Staaten von großer Bedeutung ist, 

 1. empfiehlt abermals die Artikel über die Verantwortlichkeit der Staaten für 
völkerrechtswidrige Handlungen der Aufmerksamkeit der Regierungen, ohne dass davon 
die Frage ihrer künftigen Annahme oder sonstiger geeigneter Maßnahmen berührt würde; 

 2. ersucht den Generalsekretär, die Regierungen zu bitten, schriftliche 
Stellungnahmen zu künftigen Maßnahmen betreffend die Artikel vorzulegen; 

 3. ersucht den Generalsekretär außerdem, eine erste Zusammenstellung von 
Entscheidungen internationaler Gerichtshöfe, Gerichte und anderer Organe in Bezug auf die 
Artikel vorzunehmen, und die Regierungen zu bitten, Informationen über ihre diesbezügli-
che Praxis vorzulegen, und ersucht den Generalsekretär ferner, ihr diese Unterlagen weit vor 
der zweiundsechzigsten Tagung vorzulegen; 

 4. beschließt, den Punkt "Verantwortlichkeit der Staaten für völkerrechtswidrige 
Handlungen" in die vorläufige Tagesordnung ihrer zweiundsechzigsten Tagung aufzuneh-
men. 

 65. Plenarsitzung 
2. Dezember 2004 

  


